
 

 

Ressort Präsidiales 
055 254 92 29 
gemeinde@hombrechtikon.ch 

   

Gemeinde Hombrechtikon | Feldbachstrasse 12 | 8634 Hombrechtikon | 055 254 92 92 | www.hombrechtikon.ch 

 

Amtliche Publikation vom 05. Februar 2026 

 

Sanierung Wisentalstrasse, Strassenprojekt und Kreditbewilligung der Strassensanierung, 

Gebundene Ausgaben 

Aufgrund von Leitungssanierungen der Werke und weiteren Bauarbeiten von Dritten erfolgen 
im Jahr 2026 umfangreiche Bauarbeiten in der Wisentalstrasse. Die Wisentalstrasse selbst 
weist diverse Schäden und Mängel auf, weshalb eine Gesamtsanierung des Strassenbela-
ges angezeigt ist. Damit die Arbeiten koordiniert mit den weiteren Bauarbeiten ausgeführt 
werden können, hatte der Gemeinderat über das Projekt und den Projektkredit zu befinden. 
Mit Beschluss vom 27. Januar 2026 hat der Gemeinderat Hombrechtikon für die Strassensa-
nierung der Wisentalstrasse in Hombrechtikon einen Kredit von CHF 1'180'000.00 inkl. 
MwSt. als gebundene Ausgabe bewilligt. Für die verkehrsberuhigenden Massnahmen wur-
den CHF 70'000.00 zu Lasten der Investitionsrechnung bewilligt. 
 
Auflage: 
Der Beschluss des Gemeinderats vom 27. Januar 2026 liegt innerhalb der Rekursfrist  
auf und kann während den ordentlichen Öffnungszeiten im Gemeindehaus Hombrechtikon, 
Feldbachstrasse 12, Schalter Einwohnerdienste, eingesehen werden. Zudem besteht die 
Möglichkeit, den Beschluss online auf der Hombrechtiker Homepage, unter www.hombrech-
tikon.ch, einzusehen. 
 
 
Rechtsmittel: 
Gegen diesen Beschluss kann von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Mei-
len, Postfach, 8706 Meilen, innert 5 Tagen schriftlichen Rekurs in Stimmrechtssachen ge-
mäss Verwaltungsrechtspflegegesetz (§§ 19 ff VRG) erhoben werden.  
 
Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene 
Beschluss ist beizulegen oder genau zu bezeichnen.  
 
 
 
 
Hombrechtikon, 05. Februar 2026    Der Gemeinderat 
 


